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Lehrabschlussprüfung 

Allgemeine Bestimmungen 

Die Lehrabschlussprüfung gliedert sich in eine theoretische und praktische Prüfung. 

Die theoretische Prüfung ist vor der praktischen Prüfung abzuhalten. 

Die theoretische Prüfung entfällt, wenn die zur Lehrabschlussprüfung antretende Person die letzte Klasse der 
fachlichen Berufsschule positiv absolviert oder den erfolgreichen Abschluss einer die Lehrzeit ersetzenden 
berufsbildenden mittleren oder höheren Schule nachgewiesen hat. 

Die Aufgaben der Lehrabschlussprüfung haben nach Umfang und Niveau deren Zweck und den Anforderungen der 
Berufspraxis zu entsprechen. 

Die Verwendung von Rechenbehelfen ist zulässig. 

Theoretische Prüfung 

Die Prüfung besteht aus den Gegenständen Grundlagen der Tischlerei, Angewandte Mathematik sowie Fachzeichnen 
und hat schriftlich zu erfolgen. 

Gegenstand Grundlagen der Tischlerei 

Die zur Lehrabschlussprüfung antretende Person hat Aufgaben aus sämtlichen nachfolgenden Bereichen zu 
bearbeiten: 

 1. Werk- und Hilfsstoffe, 

 2. lösbare und unlösbare Verbindungen, 

 3. manuelle und maschinelle Materialbearbeitung, Oberflächenveredelung und Reparatur, 

 4. Abstimmung, Zusammenbau und Montage, 

 5. Funktionen und Konstruktionen, 

 6. Qualitätskontrollen und Qualitätssicherung, 

 7. Sicherheit (Arbeits- und Maschinensicherheit) und Umweltschutz. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit, 

 2. Vollständigkeit der Aufgabenlösung. 

Die Aufgaben sind so zu konzipieren, dass sie im Regelfall in 90 Minuten bearbeitet werden können. Die Prüfung ist 
nach 105 Minuten zu beenden. 

Gegenstand Angewandte Mathematik 

Die zur Lehrabschlussprüfung antretende Person hat kompetenzorientierte Aufgaben aus sämtlichen 
nachfolgenden Bereichen zu bearbeiten: 

 1. Zeit- und Materialberechnungen (zB Mischungsverhältnis, Zuschnitt, Verschnittsätze), 

 2. grundlegende Berechnungen aus der Maschinenkunde (zB Schnittgeschwindigkeit, Drehzahl). 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit, 

 2. Vollständigkeit der Aufgabenlösung. 

Die Aufgaben sind so zu konzipieren, dass sie im Regelfall in 75 Minuten bearbeitet werden können. Die Prüfung ist 
nach 90 Minuten zu beenden. 
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Gegenstand Fachzeichnen 

Die Prüfung hat die Anfertigung einer Detailskizze sowie einer fertigungsgerechten CAD- Zeichnung nach 
vorgegebenen Angaben und unter Berücksichtigung der Schwerpunktausbildung zu um- fassen. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit, 

 2. Vollständigkeit. 

Die Aufgaben sind so zu konzipieren, dass sie im Regelfall in 120 Minuten bearbeitet werden können. Die Prüfung 
ist nach 140 Minuten zu beenden. 

Praktische Prüfung 

Die praktische Prüfung gliedert sich in die Gegenstände Prüfarbeit und Fachgespräch. 

Gegenstand Prüfarbeit 

Nach Wahl der zur Lehrabschlussprüfung antretenden Person kann die Prüfarbeit in Form einer praktischen Aufgabe 
am Prüfungsort (§ 11) oder mit Zustimmung des Lehrbetriebes in Form eines Abschlussprojektes (§ 12) abgelegt 
werden. Die Bekanntgabe der Wahl der Prüfungsform zum Gegenstand Prüfarbeit hat mit der Anmeldung zur 
Lehrabschlussprüfung zu erfolgen. 

Praktische Aufgabe 

Die praktische Aufgabe besteht aus dem praktischen Teil gemäß den nachstehenden Absätzen und der Präsentation 
gemäß § 13. Die praktische Aufgabe ist mit einer Gesamtnote zu bewerten. 

Der praktische Prüfungsteil umfasst die Durchführung eines Arbeitsauftrages, der nach Vorgabe der 
Prüfungskommission die Erstellung eines Werkstückes beinhaltet. 

Dabei hat die zur Lehrabschlussprüfung antretende Person unter Berücksichtigung der Schwerpunktausbildung 
nachfolgende Kompetenzen nachzuweisen. 

 1. Arbeitsvorbereitung, Planen und Zeichnen. 

 Die zur Lehrabschlussprüfung antretende Person hat 

 a) Informationen zur Durchführung von Arbeiten aus Auftragsunterlagen, zB technischen Zeichnungen, zu 
ermitteln. 

 b) die Vollständigkeit von Auftragsunterlagen oder technischen Zeichnungen zu beurteilen. 

 c) Stücklisten zu erstellen oder Zuschnitte zu optimieren. 

 2. Arbeitsausführung und Qualitätskontrolle 

 Die zur Lehrabschlussprüfung antretende Person hat 

 a) die Verwendbarkeit bzw. Einsatzbereitschaft von Materialien, Werkzeugen, Geräten, Maschinen oder 
Anlagen zu beurteilen und vorzubereiten (zB Rüsten, Anlagenparameter setzen), 

 b) Maschinen bzw. Anlagen zur Materialbearbeitung oder Oberflächenveredelung zu bedienen, 

 c) Werkstücke zu bearbeiten und lösbare oder unlösbare Verbindungen herzustellen, 

 d) Oberflächen zu bearbeiten, zu veredeln oder vor äußeren Einflüssen zu schützen, 

 e) Qualitätskontrollen durchzuführen. 

Aus jedem der nachfolgenden schwerpunktspezifischen Kompetenzbereiche hat die zur Lehrabschlussprüfung 
antretende Person nach Wahl der Prüfungskommission zumindest eine Kompetenz nachzuweisen. 

 1. Schwerpunkt Allgemeine Tischlerei 

 Die zur Lehrabschlussprüfung antretende Person hat 

 a) Beschläge auszuwählen, einzupassen und einzubauen, 

 b) unterschiedliche Anschlagarten herzustellen (zB aufschlagende, innenliegende oder überfälzte 
Anschlagarten), 
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 c) Furniere fachgerecht zu verarbeiten (zB zusammensetzen, aufleimen), 

 d) Werkstücke auf- oder zusammenzubauen. 

 2. Schwerpunkt Drechslerei 

 Die zur Lehrabschlussprüfung antretende Person hat 

 a) Schablonen zur Serienfertigung oder Umrisskontrolle herzustellen, 

 b) zum Drechseln benötigte Werkzeuge zu schleifen, 

 c) Hilfsfutter- und Spannvorrichtungen herzustellen, 

 d) Holzgewinde, Kanneluren und Wund anzufertigen, 

 e) Werkstücke einzupassen oder zu montieren. 

Für die Bewertung des praktischen Prüfungsteils sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit (zB Maßhaltigkeit, Winkeligkeit, Ebenheit, Oberflächengestaltung, fachgerechter 
Zusammenbau), 

 2. fachgerechtes Handhaben der richtigen Werkzeuge, Geräte, Maschinen oder Anlagen, 

 3. Praxistauglichkeit (zB Funktion, Qualität, optischer Gesamteindruck). 

Der Arbeitsauftrag ist von der Prüfungskommission so zu konzipieren, dass er in sieben Stunden bearbeitet werden 
kann. Er ist nach acht Stunden zu beenden. 

Abschlussprojekt 

Das Abschlussprojekt besteht aus dem praktischen Teil gemäß den nachstehenden Absätzen und der Präsentation 
gemäß § 13. Das Abschlussprojekt ist mit einer Gesamtnote zu bewerten. 

Der praktische Teil umfasst die Planung und Erstellung eines Werkstückes inklusive deren Dokumentation mit 
praxisgerechten Projektunterlagen. 

Der Lehrlingsstelle sind vor der Durchführung des Abschlussprojektes die Beschreibung des zu erstellenden 
Werkstückes und weitere zugehörige Unterlagen (insb. digital erstellte Pläne) einschließlich der geplanten 
Arbeitsdauer vorzulegen. Die Lehrlingsstelle hat die Informationen mit Experten/Expertinnen aus den 
Prüfungskommissionen zu erörtern, die zur Lehrabschlussprüfung antretende Person gegebenenfalls hinsichtlich der 
Gestaltung des Werkstückes zu beraten und das Abschlussprojekt freizugeben. Falls klar ersichtlich ist, dass eine 
Aufgabenstellung nicht für die Zwecke der Leistungsfeststellung ausreicht, kann die Lehrlingsstelle die 
Aufgabenstellung ablehnen. 

Die Ausführung des Abschlussprojekts findet in der Regel in betrieblichen Räumlichkeiten des Lehrbetriebes statt 
und hat jedenfalls für einen Teil der Arbeitsdauer unter Aufsicht der Prüfungskommission zu erfolgen. Für die 
Beurteilung gelten die Kriterien gemäß §11 Abs. 5. 

Präsentation 

Die Präsentation ist vor der gesamten Prüfungskommission durchzuführen. Dabei hat die zur Lehrabschlussprüfung 
antretende Person nach Wahl der Prüfungskommission eine Zielgruppe (zB Kolleginnen/Kollegen, 
Auftraggeberin/Auftraggeber) über das erstellte Werkstück zu beraten (zB bezüglich fachgerechter Pflege, 
Werkstoffwahl, Ausgestaltung und Funktionen). Im Anschluss daran hat die Prüfungskommission die Möglichkeit, 
weiterführende Fragen zu stellen. 

Für die Bewertung der Präsentation sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. Fachliche Richtigkeit und Praxistauglichkeit, 

 2. anforderungsgerechte und zielgruppengerechte Präsentation, 

 3. professionelle Gesprächsführung. 

Die Präsentation inklusive weiterführender Fragen soll für jede zur Lehrabschlussprüfung antretende Person 
mindestens fünf Minuten dauern. Sie ist nach zehn Minuten zu beenden. Eine Verlängerung um höchstens fünf 
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Minuten hat im Einzelfall zu erfolgen, wenn der Prüfungskommission ansonsten eine zweifelsfreie Bewertung der 
Leistung der zur Lehrabschlussprüfung antretenden Person nicht möglich ist. 

Gegenstand Fachgespräch 

Das Fachgespräch ist vor der gesamten Prüfungskommission abzulegen. 

Im Fachgespräch ist im Rahmen eines Gesprächs, das sich auf konkrete Situationen aus dem beruflichen Alltag 
bezieht, die berufliche Kompetenz der zur Lehrabschlussprüfung antretenden Person fest- zustellen. Dabei sind die 
Besonderheiten des Lehrberufs und die jeweilige Schwerpunktausbildung der zur Lehrabschlussprüfung antretenden 
Person zu berücksichtigen. Inhalte zur Qualitätssicherung, Sicherheit und Umweltschutz sind miteinzubeziehen. 

Für die Bewertung sind folgende Kriterien maßgebend: 

 1. fachliche Richtigkeit und Praxistauglichkeit, 

 2. professionelle Gesprächsführung. 

Die Dauer des Fachgespräches beträgt für jede zur Lehrabschlussprüfung antretende Person mindestens 15 und 
maximal 20 Minuten. Eine Verlängerung um höchstens zehn Minuten hat im Einzelfall zu erfolgen, wenn der 
Prüfungskommission ansonsten eine zweifelsfreie Bewertung der Leistung der zur Lehrabschlussprüfung 
antretenden Person nicht möglich ist. 

Wiederholungsprüfung 

Die Lehrabschlussprüfung kann wiederholt werden. 

Bei der Wiederholung der Prüfung sind nur die mit „Nicht genügend“ bewerteten Prüfungsgegenstände zu prüfen.  
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